
 
 
 
 

 
Verbindliche Einkommenserklärung  
Elternbeitrag Offene Ganztagsschule (OGS) 
 
zurück an: 
Stadt Rhede 
Fachbereich Bildung und Soziales 
Rathausplatz 9 
46414 Rhede 
 
 
Angaben zum Kind 
 
 

Name, Vorname                                                                                         Geb. Datum 
 
 
 
 
PLZ, Wohnort, Straße, Haus-Nr.                                                                 
 
Das Kind lebt mit folgenden Personen in einem Haushalt: 
 
 
 

 mit beiden Eltern 
 

 nur mit der Mutter 
 

 nur mit dem Vater 
 

 mit anderer(n), den Eltern gleichgestellter(n) Person(en) 
 
 
 
Angaben zu Personen, die mit dem Kind in einem Haushalt leben: 
 
 
                                                                                                            
             ja             nein 
 
Name, Vorname                                                                               Beamter/in, Soldat/in, Richter/in 
 
                                                                                                          
                                                                                                              
                                                                                                           ja             nein 
                                                                               
Name, Vorname                                                                                Beamter/in, Soldat/in, Richter/in 

 
 
 
 

Anlage 3 Debitoren-Nr.: 
 
(wird von der Stadt Rhede ausgefüllt) 

bitte Rückseite beachten 



 
Einkommenserklärung 
Das Jahreseinkommen (brutto) wird von den mit dem Kind in einem Haushalt lebenden 
Personen selbst eingeschätzt. Die vorläufige Festsetzung des Elternbeitrages erfolgt 
anhand dieser Angaben. Der Elternbeitrag wird erst im Folgejahr anhand des tatsächlichen 
Einkommens und Ihrer eingereichten Einkommensunterlagen endgültig festgesetzt, d.h. 
bei Abweichung des tatsächlichen Jahreseinkommens zu Ihrer Selbsteinschätzung können 
sich nach der Überprüfung Ihres tatsächlichen Einkommens im Folgejahr Erstattungen 
oder auch Nachforderungen ergeben. 
Eine Berechnungshilfe zur Ermittlung Ihres geschätzen Jahreseinkommens finden Sie in 
der Anlage 5.  
 
 
Mein/unser maßgebliches Jahreseinkommen (brutto) für das Kalenderjahr 2023 liegt 
voraussichtlich in der von mir/uns angekreuzten Einkommensstufe: 

 

 bis 18.000 Euro (Stufe 1) 

 bis 25.000 Euro (Stufe 2) 

 bis 37.000 Euro (Stufe 3) 

 bis 49.000 Euro (Stufe 4) 

 bis 61.000 Euro (Stufe 5)  

 bis 73.000 Euro (Stufe 6) 

 über 73.000 Euro (Stufe 7) 
       ich verzichte auf eine Überprüfung meiner Einkommensunterlagen im  
      Jahr 2024 und zahle freiwillig den Höchstbeitrag 

 
 
Soziale Leistungen 
 
 

 ich erhalte Sozialleistungen 
 

 
 
 
Hinweise zum Datenschutz: 
 
Die persönlichen Daten werden zum Zwecke der elektronischen Datenverarbeitung 
gespeichert und unterliegen dem Datenschutz. Die Abspeicherung dient nur zum Zwecke der 
Abrechnung und der persönlichen Information des Nutzers. Das dieser Anmeldung beigefügte 
Merkblatt zum Datenschutz bzw. die auf der Internetseite der Stadt Rhede veröffentlichen 
Informationen zum Datenschutz habe ich / haben wir zur Kenntnis genommen. 
 
Die Einkommensbelege für das Jahr 2023 werde ich / werden wir im Jahr 2024 
vollständig nachreichen. Mir / uns ist bewusst, dass sich der Elternbeitrag nach 
Überprüfung der Einkommensbelege rückwirkend ändern kann. 
 
 

 
 
 
________________________________________________________________________ 
Ort, Datum                                                 Unterschrift(en) des/der Beitragspflichtigen 


